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Richtlinien zur Sicherung guter wissenschaftlicher
Praxis und zum Umgang mit Verdachtsfallen wissen-
schaftlichen Fehlverhaltens

Praambel

Die Evangelische Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EvH RWL) weild sich der Wahrung
guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtet. Diesem Zweck und zur Vermeidung wissenschaftli-
chen Fehlverhaltens dienen die folgenden Richtlinien auf Grundlage der ,Leitlinien zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis (Kodex)“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) vom
September 2019. Die Regelungen basieren dartber hinaus auf der ,Mustersatzung zur Sicherung
guter wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit Verdachtsfallen wissenschaftlichen Fehl-
verhaltens* der Hochschulrektorenkonferenz (HRK) vom 10. Mai 2022. Sie sind fiir alle Personen,
die im Bereich der Hochschule forschend oder forschungsunterstiitzend tatig sind, rechtlich ver-
bindlich.

Zur Wahrnehmung ihrer Verantwortung in der Forschung und der damit unmittelbar verknupften
Aufgaben in Lehre und Nachwuchsférderung sind demnach alle in Lehre und Forschung an der
EvH RWL Beschéftigten verpflichtet, gute wissenschaftliche Praxis in ihrem Bereich sicherzustel-
len.

Durch die Richtlinien soll das vorhandene Bewusstsein fir die Grundregeln wissenschaftlicher
Praxis gescharft werden. Die Grundregeln wissenschaftlicher Praxis sollen insbesondere dem
wissenschaftlichen Nachwuchs als selbstverstandliche Bedingungen wissenschaftlicher Arbeit
frihzeitig und stets aufs Neue vermittelt werden. Die Richtlinien gelten daher auch fur den wis-
senschaftlichen Nachwuchs.

Abschnitt I: Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis

§ 1 Reichweite dieser Richtlinien

(1) Fir alle wissenschaftlich tatigen Personen der EvH RWL sind die Regeln guter wissen-
schaftlicher Praxis verpflichtend. lhre Einhaltung ist die Grundlage wissenschaftlicher Ar-
beit, und die Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens liegt entsprechend in der
Verantwortlichkeit aller in der Wissenschaft tatigen Angehdrigen der EvH RWL.

(2) Zur Sicherstellung der Einhaltung der Prinzipien werden die vorliegenden Richtlinien auf
der Internetprasenz der Hochschule bekanntgegeben und allen zum Zeitpunkt der Verof-
fentlichung an der EvH RWL angestellten oder verbeamteten wissenschaftlichen Tatigen
durch E-Mail bekannt gegeben. Neuem wissenschaftlich tatigem Personal wird das Re-
gelwerk bei Dienstantritt zur Verfigung gestellt.

(3) Arbeits- und dienstrechtliche Pflichten werden durch diese Richtlinien nicht berihrt.

§ 2 Einzelne Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis
Zu den Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis gehort es insbesondere,

1. lege artis, also nach den anerkannten Regeln der Disziplin zu arbeiten,
2. strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen und die Beitrage Dritter zu wahren,
3. alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln und



4. einen kritischen Diskurs in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zuzulassen und zu for-
dern.

§ 3 Berufsethos der wissenschaftlich Tatigen
(1) Wissenschaftler_innen der EvH RWL stehen flr die grundlegenden Werte und Normen
wissenschaftlichen Arbeitens ein.

(2) Die Vermittlung der Grundsatze zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis findet zum
frihestmdglichen Zeitpunkt wissenschaftlicher Ausbildung und Lehre statt und wird tUber
die gesamte akademische Laufbahn fortgesetzt.

(3) Uber alle Karriereebenen hinweg fordern die wissenschaftlich Tatigen einen fortlaufenden
Prozess des Lernens und der Weiterbildung hinsichtlich guter wissenschaftlicher Praxis.
Dazu tauschen sie sich gleichberechtigt aus und unterstitzen einander.

§ 4 Organisationsverantwortung der Hochschulleitung (Rektorat)
(1) Der Hochschulleitung (Rektorat) kommen die allgemeine Zustandigkeit und die Organisa-
tionsverantwortung fir die Einhaltung der guten wissenschaftlichen Praxis an der Hoch-
schule zu.

(2) Die Hochschulleitung (Rektorat) schafft die Rahmenbedingungen fur

¢ regelkonformes Arbeiten an der Hochschule, durch Etablierung einer zweckmaRigen
Organisationsstruktur fur Leitung, Aufsicht, Qualitatssicherung und Konfliktregelung,

o die Gewahrleistung rechtlicher und ethischer Standards in Forschung und Lehre,

e die Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis,

e eine angemessene Karriereunterstiitzung aller Wissenschaftler_innen,

o die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfaltigkeit bei Personalauswahl und Per-
sonalentwicklung und

e einen transparenten Umgang in Betreuungsstrukturen.

(3) Die Hochschulleitung (Rektorat) beauftragt im Auftrag des Senats den Senatsausschuss
Forschung damit Sorge zu tragen, dass diese Rahmenbedingungen in allen Anwendungs-
bereichen der wissenschaftlichen Praxis Beachtung finden. Insbesondere folgende
schriftliche Verfahren und Grundsétze sind fur die Chancengleichheit und Diversitat fest-
gelegt:

e fir alle Angehorigen der EvH RWL.:
o Diversitatsstrategie
o Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
o Gleichstellungsplan
o fir Professuren und Lehrkrafte fir besondere Aufgaben:
o Handreichung zum Berufungsverfahren
o Eingruppierungsrichtlinie Lehrkrafte fir besondere Aufgaben
o fir wissenschaftliche Mitarbeiter_innen:
o Eingruppierungsrichtlinie wissenschaftliche Mitarbeiter_innen
o Verfahren zur Ausschreibung/Besetzung von Stellen fiir wissenschaftliche Mit-
arbeiter_innen
o Verfahren zur Ausschreibung/Besetzung von Stellen fiir wissenschaftliche Mit-
arbeiter_innen in Drittmittelprojekten
o flr studentische Hilfskrafte:
o Merkblatt fur studentische Hilfskrafte



o Merkblatt fir wissenschaftliche Hilfskrafte

(4) Zur Forderung von Forscher_innen in friihen Karrierephasen sind folgende Betreuungs-
strukturen etabliert:

e Forschungs- und Promotionszentrum ,TiFo — Tiefes Forschen®

o Institut fur Forschung und Transfer (IFT)

o Bochumer Zentrum fir Disability Studies (BODYS)

§ 5 Verantwortung der Leiterinnen und Leiter von Arbeitseinheiten
(1) Die Leitung einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit1 ist fir die gesamte von ihr geleitete
Einheit verantwortlich.

(2) Die Ubernahme der Verantwortung beinhaltet fiir die Leitung:

e die angemessene individuelle Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses, ent-
sprechend des institutionellen Gesamtkonzepts bzw. den an der EvH RWL etablierten
Unterstutzungsstrukturen (vgl. § 4,5), insbesondere bei der Verwirklichung von Pro-
motionsvorhaben (im Promotionskolleg NRW oder als kooperative Promotionen mit
Universitaten) anderen wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten sowie bei Projekt-
beitragen des wissenschaftlichen Nachwuchses;

e dieindividuelle Karriereférderung des wissenschaftlichen und wissenschaftsakzesso-
rischen Personals

(3) Eine wissenschaftliche Arbeitseinheit ist so beschaffen, dass die Erfullung der Aufgaben
als einheitliches Ganzes erfolgen kann und dass die dafiir notwendige Kooperation und
Koordination vollzogen werden kann. Die Rollen, Rechte und Pflichten sind allen Mitglie-
dern der jeweiligen wissenschaftlichen Arbeitseinheit jederzeit bewusst.

(4) Auf Ebene der Arbeitseinheiten muss durch die Leitung flr Wissenschaftler_innen und
wissenschaftsakzessorisches Personal ein angemessenes Verhaltnis von Unterstlitzung
und Eigenverantwortung, entsprechend der jeweiligen Karrierestufe, gewahrleistet wer-
den, um die Selbstandigkeit ihrer jeweiligen Karrieregestaltung zu ermdglichen.

(5) Machtmissbrauch und dem Ausnutzen von Abhangigkeitsverhaltnissen wird durch geeig-
nete organisatorische Malinahmen sowohl auf der Ebene der einzelnen Arbeitseinheiten,
als auch auf der Ebene der Hochschulleitung entgegengewirkt. Die Malinahmen werden
durch geeignete organisatorische Mallhahmen umgesetzt — insbesondere durch:

e Gleichstellungskommission
¢ Diversitatskommission
e  Ombudsperson und ihre Stellvertretung

§ 6 Bewertung wissenschaftlicher Leistung
(1) Die Bewertung der Forschungsleistungen von wissenschaftlich Tatigen folgt einem mehr-
dimensionalen Ansatz. Einen bedeutenden Bestandteil der Bewertung stellt die wissen-
schaftliche Leistung dar, die in erster Linie nach qualitativen Mal3staben zu bewerten ist.

' ,Eine wissenschaftliche Arbeitseinheit kann beispielsweise ein Institut, ein Lehrstuhl, ein Lehrgebiet, eine
Abteilung, eine Gruppe, ein Team etc. sein.” (Vgl. https://wissenschaftliche-integritaet.de/kommentare/wis-
senschaftliche-arbeitseinheit/) An der EvH RWL sind darunter u.a. Drittmittelprojekte, intern geférderte Pro-
jekte und In-Institute zu zahlen, da die EvH RWL als HAW nur Einzelprofessuren vorzuweisen hat.
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Quantitative Indikatoren kénnen differenziert und reflektiert in die Gesamtbewertung ein-
flieBen. Neben der wissenschaftlichen Leistung kénnen weitere Aspekte Berlicksichtigung
finden.

(2) Gesichtspunkte des Diversity-, Gender- und Disability-Managements sollen nach Még-
lichkeit Berlicksichtigung finden. Die besonderen Belange von Personen mit Behinderung
oder chronischer Erkrankung, mit Verantwortung fur nahe Angehérige mit Pflege- oder
Unterstltzungsbedarf sowie mit Kindern sind angemessen zu bertcksichtigen.

§ 7 Phasenubergreifende Qualitatssicherung
(1) Forschung und die dazugehdrigen Prozesse der wissenschaftlichen Praxis werden durch
die Wissenschaftler_innen de lege artis ausgefuihrt. Kontinuierliche und phasenubergrei-
fende MalRnahmen der Qualitatssicherung sind bei jedem Forschungsprozess durchzu-
fuhren.

(2) Far nachgenutzte Daten, Organismen, Materialien und Software wird die Herkunft kennt-
lich gemacht und die Einhaltung von vorliegenden Lizenzen sowie der Umgang nach fach-
lichen Vorgaben beachtet. Auf jeden Fall muss eine Zitation der Originalquellen erfolgen
und ein Beleg fur die ordnungsgemalfe Nachnutzung entsprechend der jeweiligen Lizenz
angegeben werden.

(3) Die im Forschungsprozess entstehenden Forschungsdaten werden nachvollziehbar be-
schrieben, inshesondere durch die ausgiebige Nutzung einer Beschreibung in den datei-
und projektbezogenen Metadaten.

(4) Eine ausfuhrliche Beschreibung und Dokumentation aller im Forschungsprozess entste-
henden Forschungsdaten ist essenzieller Bestandteil der Qualitadtssicherung und ermdg-
licht die Replikation von Forschungsergebnissen.

(5) Wissenschaftliche Erkenntnisse werden o6ffentlich zuganglich gemacht. Dies schlief3t die
Veréffentlichung von Forschungsdaten, soweit moglich, mit ein.

(6) Sollten nach einer Verodffentlichung der Forschungsergebnisse Unstimmigkeiten oder
Fehler auffallen, liegt es in der Pflicht der Wissenschaftler_innen die Verdffentlichung
schnellstmoglich zu berichtigen bzw. zurickzunehmen.

§ 8 Beteiligte Akteure, Verantwortlichkeiten, Rollen
(1) Die Rollen und Verantwortlichkeiten der an einem Forschungsvorhaben beteiligten wis-
senschaftlich Tatigen missen in geeigneter Weise festgelegt werden und zu jedem Zeit-
punkt klar sein. Rollen und Verantwortlichkeiten in einer wissenschaftlichen Arbeitseinheit
werden in einem Datenmanagementplan festgehalten.

(2) Sofern es erforderlich wird, erfolgt eine Anpassung der Rollen und Verantwortlichkeiten.

(3) Der Datenmanagementplan ist bei jeder Anderung von Verantwortlichkeiten innerhalb ei-
ner wissenschaftlichen Einheit anzupassen.

§ 9 Forschungsdesign
(1) Der aktuelle Forschungsstand wird von den Wissenschaftler_innen der EvH RWL bei der
Planung eines Forschungsvorhabens umfassend berticksichtigt und anerkannt. Dabei



werden o6ffentlich zugangliche Forschungsleistungen sorgfaltig recherchiert und zugang-
liche Forschungsdaten hinsichtlich einer Eignung fur das Forschungsvorhaben gepruft.

(2) Die Hochschulleitung (Rektorat) stellt die fur die Recherche notwendigen Rahmenbedin-
gungen im Rahmen ihrer haushalterischen Mdglichkeiten sicher. Insbesondere unterstut-
zen folgende Strukturen die Forschenden:

Hochschulbibliothek

Handreichung zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten

Beratung zur Archivierung und Nachnutzung von Forschungsdaten

Datenschutzbeauftragte r

(3) Bei der wissenschaftlichen Arbeit werden bei jedem Schritt des Forschungsprozesses
fachspezifische Standards und etablierte (wissenschaftlich fundierte) Methoden eingehal-
ten, um (auch unbewusste) Verzerrungen bei der Interpretation zu vermeiden. Fr in die-
sem Zusammenhang neu entwickelte Methoden muss eine ausreichende Dokumentation
erfolgen, die das wissenschaftliche Vorgehen nachvollziehbar macht und die Etablierung
von Standards unterstutzt.

(4) Wissenschaftlich Tatige prufen, ob und inwiefern Diversity-, Gender- und Disability-As-
pekteflr das Forschungsvorhaben bedeutsam sein kénnen.

§ 10 Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen der Forschung
(1) Ein verantwortungsvoller Umgang mit der verfassungsrechtlich gewahrten Forschungs-
freiheit ist fur Wissenschaftler_innen der EvH RWL verpflichtend.

(2) Die durch die EvH RWL in ihrem ,Ethikkodex fur die Forschung an der Evangelischen
Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe (EvH RWL)“ festgelegten Bestimmungen sind
verbindlich einzuhalten. Der Ethikkodex (Amtliche Bekanntmachung 03/2023, vom
18.01.2023) ist auf der Homepage der EvH verdffentlicht. Den Hochschulangehérigen
steht dartuber hinaus an geeigneter Stelle eine Handreichung zur Verfugung.

(3) Wissenschaftlich Tatige beachten bei ihrem Verhalten ihre Rechte und Pflichten, insbe-
sondere solche, die sich gesetzlichen Vorgaben, Bescheiden und aus Vertragen mit Drit-
ten — etwa im Rahmen von Auftragsforschung — ergeben.

(4) Zu den rechtlichen Vorgaben zahlen auch — etwa im Rahmen von Auftragsforschung —
Vereinbarungen Uber Nutzungsrechte (vgl. § 11). Gegebenenfalls muss eine Genehmi-
gung fir die anderweitige Nutzung und Publikation der Forschungsergebnisse eingeholt
werden.

(5) Bei Forschungsvorhaben wird, sofern erforderlich, neben der ethischen Reflexion der Ge-
fahr des Missbrauchs von Forschungsergebnissen und einer Abschatzung der For-
schungsfolgen, ein Ethikvotum eingeholt und den zustandigen Stellen vorgelegt.

(6) Unter Beachtung aller Bestimmungen, insbesondere in Bezug auf den Schutz personen-
bezogener Daten, prift jede wissenschaftliche Arbeitseinheit, inwieweit Forschungsdaten
fur Dritte zuganglich gemacht werden durfen.

§ 11 Nutzungsrechte
(1) Wissenschaftlich Tatige treffen zum friihestmoéglichen Zeitpunkt dokumentierte Vereinba-
rungen Uber die Nutzungsrechte an aus dem Forschungsvorhaben hervorgehenden Da-
ten und Ergebnissen.



(2) Die tatsachliche Nutzung von Daten und Ergebnissen steht denjenigen wissenschaftlich
Tatigen uneingeschrankt zu, die die Daten erhoben haben — es sei denn, dass hierzu im
Rahmen von Vertragen mit Dritten (Auftraggebern, Projektmittelgebern) oder durch sons-
tige Vereinbarungen andere Regelungen getroffen worden sind.

(3) Die Nutzungsberechtigten treffen Regelungen zu der Frage, ob und wie Dritte Zugang zu
den Forschungsdaten erhalten.

§12 Methoden und Standards
(1) Bei der Forschung werden wissenschaftlich fundierte und nachvollziehbare Methoden an-
gewandt.

(2) Bei der Entwicklung und Anwendung neuer Methoden legen wissenschaftlich Tatige be-
sonderen Wert auf die Qualitatssicherung und auf die Etablierung von Standards.

§ 13 Dokumentation

(1) Wissenschaftlich Tatige dokumentieren alle fur das Zustandekommen eines Forschungs-
ergebnisses relevanten Informationen auf diejenige nachvollziehbare Weise, die es im
betroffenen Fachgebiet erforderlich und angemessen ist, um das Ergebnis Gberprifen und
bewerten zu kdnnen und eine Replikation zu ermdglichen. Sofern fiir die Uberpriifung und
Bewertung konkrete fachliche Empfehlungen existieren, nehmen die wissenschaftlich Ta-
tigen die Dokumentation entsprechend der jeweiligen Vorgaben vor. Bei der Entwicklung
von Forschungssoftware wird deren Quellcode dokumentiert, soweit dies mdglich und zu-
mutbar ist.

(2) Auch Einzelergebnisse, die die eigene Hypothese nicht stitzen, werden grundsatzlich do-
kumentiert. Eine Selektion von Ergebnissen ist unzulassig.

(3) Wird die Dokumentation den Anforderungen gem. Abs. 1 und 2 nicht gerecht, werden die
Einschrankungen und Griinde daflr nachvollziehbar dargelegt.

(4) Dokumentationen und Forschungsergebnisse durfen nicht manipuliert werden. Sie sind
bestmdglich gegen Manipulation zu schitzen.

(5) Forschungsergebnisse und die zugrundeliegenden Forschungsdaten werden von den
Wissenschaftler_innen flr mindestens 10 Jahre vom Datum der Herstellung des o6ffentli-
chen Zugangs zu den betreffenden Forschungsergebnissen in der Institution archiviert.
Weitergehende Aufbewahrungs- und oder Loschungspflichten aufgrund gesetzlicher
Bestimmungen sowie MaRnahmen zum Schutz personenbezogener Daten bleiben hier-
von unberthrt.

(6) Bei Existenz von nachvollziehbaren Griinden, bestimmte Daten nicht aufzubewahren bzw.
zu léschen, legen die Wissenschaftler_innen dies ausfihrlich und schriftlich dar Sollten
nachvollziehbare Grinde fiir eine kirzere Aufbewahrungsdauer oder notwendige L6-
schung von Forschungsdaten vorliegen, so sind auch diese ausfihrlich darzulegen und
schriftlich zu dokumentieren. Insbesondere sind Bestimmungen der Disziplin und ethische
Grunde zu beachten.

(7) Fur die Archivierung stellt die EvH RWL die entsprechende Infrastruktur zur Verfugung.



§ 14 Herstellung von 6ffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen
(1) Grundsatzlich bringen wissenschaftlich Tatige all ihre Ergebnisse in den wissenschaftli-
chen Diskurs ein.

(2) Im Einzelfall kann es Griinde geben, Ergebnisse nicht 6ffentlich zuganglich zu machen.
Die Entscheidung der Zuganglichmachung darf grundsatzlich nicht von Dritten abhangen;
vielmehr entscheiden wissenschaftlich Tatige grundsatzlich in eigener Verantwortung und
unter Berticksichtigung der Gepflogenheiten des jeweiligen Fachgebiets, ob, wie und wo
sie ihre Ergebnisse o6ffentlich zuganglich machen. Ausnahmen sind insbesondere dort
statthaft, wo Rechte Dritter betroffen sind, Patentanmeldungen in Aussicht stehen, es sich
um Auftragsforschung oder um sicherheitsrelevante Forschung handelt.

(3) Werden Ergebnisse o6ffentlich zuganglich gemacht, werden sie vollstandig und nachvoll-
ziehbar beschrieben. Hierzu gehort es auch, die den Ergebnissen zugrundeliegenden For-
schungsdaten, Materialien und Informationen, die angewandten Methoden und einge-
setzte Software verfigbar zu machen, soweit dies moglich und zumutbar ist. Dies ge-
schieht nach den sog. FAIR-Prinzipien: Findable, Accessible, Interoperable, Re-Usable.
Ausnahmen sind im Kontext von Patentanmeldungen statthaft.

(4) Selbst programmierte Software wird dabei unter Angabe ihres Quellcodes zuganglich ge-
macht, soweit dies moglich und zumutbar ist. Gegebenenfalls erfolgt eine Lizensierung.
Arbeitsablaufe werden umfanglich dargelegt.

(5) Eigene und fremde Vorarbeiten sind vollstdndig und korrekt nachzuweisen, es sei denn,
dass darauf disziplinspezifisch im Fall von eigenen, bereits 6ffentlich zuganglichen Ergeb-
nissen ausnahmsweise verzichtet werden kann. Zugleich wird die Wiederholung der In-
halte eigener Publikationen auf das fir das Verstandnis notwendige Mal} beschrankt.

§ 15 Autorschaft
(1) Autorin oder Autor ist, wer einen genuinen, nachvollziehbaren Beitrag zu dem Inhalt einer
wissenschaftlichen Text-, Daten- oder Softwarepublikation geleistet hat. Ob ein genuiner
und nachvollziehbarer Beitrag vorliegt, hangt von den fachspezifischen Grundsatzen wis-
senschaftlichen Arbeitens ab und ist im Einzelfall zu beurteilen.

(2) Ein genuiner, nachvollziehbarer Beitrag liegt insbesondere vor, wenn eine wissenschaft-
lich tatige Person in wissenschaftserheblicher Weise mitgewirkt hat an

¢ Entwurf und Entwicklung der konkreten in der Publikation beschriebenen und ausge-
werteten Forschungsaktivitaten (dies gilt nicht fur Aktivitaten im Rahmen der Bean-
tragung oder Einwerbung von Mitteln flr Gbergeordnete Rahmenprojekte, institutio-
nelle Einheiten oder apparative Ausstattung sowie fur in Leitungs- oder Vorgesetzten-
positionen erbrachten Leistungen);

e eigenstandige Gewinnung und Aufbereitung von Daten, Erschlieung von Quellen
oder Programmierung von Software (dies gilt nicht fir die Ausfihrung technischer
Routineaufgaben, die Umsetzung vorgegebener Erhebungsformate 0.A.);

¢ eigenstandige Analyse, Auswertung oder Interpretation von Daten, Quellen oder Re-
sultaten (dies qilt nicht fur die Auflistung von Daten, die Kompilierung von Quellen
0.A);

¢ Entwicklung konzeptueller Zugange oder argumentativer Strukturen (dies gilt nicht fir
die Beratung von fremden Entwlrfen, das Einbringen unspezifischer Anregungen
0.A);



o Abfassung des Manuskripts (dies gilt nicht flr redaktionelle Anpassungen, sprachli-
che Korrekturen 0.A.).

(3) Reicht ein Beitrag nicht aus, um eine Autorschaft zu begriinden, so sollte die Unterstit-
zung in FuBnoten, im Vorwort oder in Acknowledgements angemessen gewtirdigt werden.
Eine Ehrenautorschaft, bei der gerade kein hinreichender Beitrag geleistet wurde, ist
ebenso unzuldssig wie die Herleitung einer Autorschaft allein aufgrund einer Leitungs-
oder Vorgesetztenfunktion.

(4) Alle Autorinnen und Autoren mussen der finalen Fassung des zu publizierenden Werks
zustimmen; sie tragen flr die Publikation die gemeinsame Verantwortung, es sei denn,
es wird ausdricklich anders ausgewiesen. Ohne hinreichenden Grund darf die Zustim-
mung zu einer Publikation nicht verweigert werden. Die Verweigerung muss vielmehr mit
nachprifbarer Kritik an Daten, Methoden oder Ergebnissen begriindet werden.

(5) Wissenschaftlich Tatige verstandigen sich rechtzeitig — in der Regel spatestens bei For-
mulierung des Manuskripts — dartber, wer Autorin oder Autor der Forschungsergebnisse
werden soll. Die Verstandigung hat anhand nachvollziehbarer Kriterien und unter Berlck-
sichtigung der Konventionen jedes Fachgebiets zu erfolgen.

§ 16 Publikationsorgane
(1) Die wissenschaftliche Qualitat eines Beitrags hangt nicht von dem Publikationsorgan ab,
in dem er 6ffentlich zuganglich gemacht wird. Neben Publikationen in Blichern und Fach-
zeitschriften kommen insbesondere auch Fach-, Daten- und Softwarerepositorien ebenso
wie Blogs in Betracht.

(2) Autorinnen und Autoren wahlen das Publikationsorgan unter Berlcksichtigung seiner
Qualitat und Sichtbarkeit im jeweiligen Diskursfeld sorgfaltig aus. Ein neues Publikations-
organ wird auf seine Seriositat gepruft.

(3) Wer eine Herausgeberschaft Gbernimmt, pruft sorgfaltig, fir welche Publikationsorgane
dies geschieht.

(4) Eine Veroffentlichung von Forschungsergebnissen im Format Open Access sollte immer
in Betracht gezogen werden. Ansprechpartner an der EvH RWL sind die Hochschulbiblio-
thek, das Forschungs- und Promotionszentrum ,TiFo — Tiefes Forschen® und das Institut
fur Forschung und Transfer (IFT).

(5) Auch fir Forschungsdaten gilt, dass eine Veroffentlichung nach Abschluss der Forschung
in Betracht gezogen werden muss.

§ 17 Vertraulichkeit und Neutralitat bei Begutachtungen und Beratungen
(1) Redliches Verhalten ist die Grundlage der Legitimitat eines Urteilsbildungsprozesses.

(2) Wissenschaftlich Tatige, die insbesondere Manuskripte, Férderantrdge oder die Ausge-
wiesenheit von Personen beurteilen, sind diesbezlglich zu strikter Vertraulichkeit ver-
pflichtet. Sie legen alle Tatsachen, die die Besorgnis einer Befangenheit oder eines Inte-
ressenkonflikts begrinden kénnen, unverziglich gegeniber der dafiir zustandigen Stelle
offen.

(3) Die Vertraulichkeit schlief3t ein, dass Inhalte, zu denen im Rahmen der Funktion Zugang
erlangt wird, nicht an Dritte weitergegeben werden und nicht der eigenen Nutzung zuge-
fuhrt werden durfen.



(4) Abs. 1 und 2 gelten entsprechend flr Mitglieder wissenschaftlicher Beratungs- und Ent-
scheidungsgremien.

Abschnitt II: Ombudswesen

§18 Ombudspersonen und Ombudstatigkeit

(1) An der EvH RWL existiert eine Ombudsperson und eine stellvertretende Ombudsperson.
Die Stellvertretung wird fir den Fall vorgesehen, dass hinsichtlich der an sich zustandigen
Ombudsperson die Besorgnis einer Befangenheit besteht oder die Ombudsperson an der
Wahrnehmung ihrer Funktion gehindert ist. Die Frage, ob die Besorgnis der Befangenheit
besteht, beurteilt sich nach MaRgabe des § 21 des Verwaltungsverfahrensgesetzes
(VWVFG) des Landes Nordrhein-Westfalen. Im Zweifel entscheidet die Untersuchungs-
kommission nach Abschnitt IlI.

(2) Zur Ombudsperson bzw. deren Stellvertretung kdnnen integre Wissenschaftlerinnen und
Wissenschaftler bestellt werden. Bei der Bestellung werden die an der EvH RWL vertre-
tenen Facherkulturen berucksichtigt. Die Ombudsperson und ihre Stellvertretung dirfen
wahrend ihrer Amtszeit nicht Mitglied der Untersuchungskommission oder eines Leitungs-
gremiums der EvH RWL sein. Als Leitungsgremien gelten:

o Hochschulleitung (Rektorat)
o Dekanate der Fachbereiche | und Il

(3) Die Bestellung erfolgt durch die Hochschulleitung (Rektorat) nach Wahl durch den Senat
der Hochschule. Der Senat wahlt eine_n erfahrene_n, integren Wissenschaftler_in aus
der Gruppe der Professor_innen im Senats-Ausschuss fir Forschung zur Ombudsperson
sowie deren Stellvertretung, welche bei Befangenheit oder Verhinderung der Ombudsper-
son an deren Stelle tritt. Die Bestellung wird hochschuléffentlich als amtliche Bekanntma-
chung, auf der Homepage sowie durch Aushang auf dem digitalen ,Schwarzen Brett“ der
EvH RWL unter Angabe der Erreichbarkeit bekannt gemacht.

(4) Die Amtszeit einer Ombudsperson oder stellvertretenden Ombudsperson dauert 4 Jahre.
Eine einmalige Wiederwahl ist zulassig.

(5) Die Ombudsperson und ihre Stellvertretung erhalten von der Hochschulleitung (Rektorat)
sowie vom Senatsausschuss fur Forschung die erforderliche inhaltliche Unterstlitzung
und Akzeptanz bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben. Zur Steigerung der Funktionsfahig-
keit des Ombudswesens sollen MaRnahmen zur anderweitigen Entlastung der amtieren-
den Ombudsperson und ihrer Stellvertretung ergriffen werden.

§ 19 Ombudstatigkeit
(1) Die Ombudsperson und ihre Stellvertretung nehmen die Ombudstatigkeit nach § 18 un-
abhangig wahr, insbesondere unabhangig von Weisungen oder informellen einzelfallbe-
zogenen Einflussnahmen durch die Hochschulleitung (Rektorat) und andere Hochschul-
organe. Die Ombudstatigkeit erfolgt vertraulich, d.h. unter Wahrung der Verschwiegen-
heit.

(2) Alle Mitglieder und Angehorigen der EvH RWL kénnen sich in Fragen der guten wissen-
schaftlichen Praxis, aber auch zu vermutetem wissenschaftlichem Fehlverhalten an die
Ombudsperson und ihre Stellvertretung wenden. Alternativ haben Mitglieder und Ange-
horige der EvH RWL die Mdglichkeit, sich an das Uberregional tatige Ombudsgremium
,Ombudsgremium fir die wissenschaftliche Integritat in Deutschland® zu wenden.



(3) Die Hochschulleitung (Rektorat) tragt daflir Sorge, dass die lokale Ombudsperson und
ihre Stellvertretung an der Hochschule bekannt sind. Identitdt und Kontaktdaten der je-
weils amtierenden Personen werden Uber folgende Wege bekannt gemacht:

= auf der Homepage,
= durch Aushang auf dem digitalen ,Schwarzen Brett®,

(4) Die Ombudsperson bzw. deren Stellvertretung beraten als neutrale und qualifizierte An-
sprechpersonen in Fragen der guten wissenschaftlichen Praxis und in Verdachtsféallen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens. Sie tragen, soweit dies mdglich ist, zur I6sungsorien-
tierten Konfliktvermittlung bei.

(5) Die Ombudsperson bzw. deren Stellvertretung nehmen Anfragen vertraulich entgegen
und leiten Verdachtsfalle wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Bedarfsfall an die verant-
wortliche Stelle an der EvH RWL nach Abschnitt Ill weiter.

Abschnitt lll Verfahren im Umgang mit wissenschaftlichem
Fehlverhalten.

§ 20 Allgemeine Prinzipien fir den Umgang mit Verdachtsféallen
wissenschaftlichen Fehlverhaltens

(1) Alle Stellen an der EvH RWL, die einen Verdacht wissenschaftlichen Fehlverhaltens im
Rahmen ihrer Zustandigkeit Uberprifen, setzen sich in geeigneter Weise fir den Schutz
sowohl der Hinweisgebenden als auch der/des von den Vorwiirfen Betroffenen (Beschul-
digten) ein. Den zustandigen Stellen ist bewusst, dass die Durchflihrung eines Verfahrens
und die abschlieRende, mogliche Verhangung von Sanktionen erhebliche Eingriffe in die
Rechtsguter der Beschuldigten darstellen konnen.

(2) Die Untersuchung von Vorwurfen wissenschaftlichen Fehlverhaltens muss zu jedem Zeit-
punkt nach rechtsstaatlichen Grundsatzen, fair und unter Geltung der Unschuldsvermu-
tung erfolgen. Die Untersuchung erfolgt zudem vertraulich. Ermittlungen werden ohne An-
sehen der Person geflihrt, Entscheidungen ohne Ansehen der Person getroffen.

(3) Die Anzeige durch hinweisgebende Personen muss in gutem Glauben erfolgen. Hinweis-
gebende Personen muissen Uber objektive Anhaltspunkte daflr verfigen, dass mdglich-
erweise gegen Standards guter wissenschaftlicher Praxis verstolden worden ist. Kann die
hinweisgebende Person die dem Verdacht zugrundeliegenden Tatsachen nicht selbst pri-
fen oder bestehen in Hinsicht auf einen beobachteten Vorgang Unsicherheiten bei der
Interpretation der Leitlinien zur guten wissenschaftlichen Praxis gemaR Abschnitt I, soll
die/der Hinweisgebende sich zur Klarung des Verdachts an die Ombudsperson und ihre
Stellvertretung gemaf § 19 Absatz 1 und 2 wenden.

(4) Wegen der Hinweisgabe sollen weder der hinweisgebenden noch der beschuldigten/be-
troffenen Person Nachteile fir das eigene wissenschaftliche oder berufliche Fortkommen
erwachsen. Fur die beschuldigte Person gilt dies, bis ein Fehlverhalten erwiesen und fest-
gestellt ist. Bei Personen in frihen Karrierephasen soll die Anzeige moglichst nicht zu
Verzégerungen wahrend ihrer Qualifizierung fihren. Die Erstellung von Abschlussarbei-
ten und Promotionen soll keine Benachteiligung erfahren. Gleiches gilt fir Arbeitsbedin-
gungen und mogliche Vertragsverlangerungen.

(5) Die hinweisgebende Person ist auch dann zu schiitzen, wenn ein Fehlverhalten im Ver-
fahren nicht erwiesen wird. Anderes gilt nur, wenn der Vorwurf wider besseres Wissen
angezeigt worden ist.



(6) Alle mit dem Verfahren befassten Stellen setzen sich fir eine moglichst zeitnahe Durch-
fuhrung des gesamten Verfahrens ein. Sie unternehmen die erforderlichen Schritte, um
jeden Verfahrensabschnitt innerhalb eines angemessenen Zeitraums abzuschlie3en.

(7) Eine Verdachtsmeldung, bei der die hinweisgebende Person ihre Identitat nicht offenlegt
(anonyme Anzeige), wird Uberprift, wenn die hinweisgebende Person belastbare und hin-
reichend konkrete Tatsachen vorbringt, die eine Uberpriifung mit zumutbarem Aufwand
ermoglichen.

(8) Ist die Identitat der hinweisgebenden Person der zustandigen Stelle bekannt, behandelt
die Stelle die Identitat vertraulich und gibt sie Dritten grundsatzlich nicht ohne das Einver-
standnis der hinweisgebenden Person preis. Das Einverstandnis soll in Textform erteilt
werden. Eine Herausgabe auch ohne Einverstandnis kann erfolgen, wenn eine entspre-
chende gesetzliche Verpflichtung besteht. Eine Herausgabe kann ausnahmsweise auch
dann erfolgen, wenn die beschuldigte Person sich andernfalls nicht sachgerecht verteidi-
gen kann, weil es hierfur auf die Identitat der hinweisgebenden Person ankommt. Bevor
die Identitat der hinweisgebenden Person offengelegt wird, wird sie von der beabsichtig-
ten Herausgabe in Kenntnis gesetzt. Sie kann sodann entscheiden, ob sie die Verdachts-
anzeige zuricknimmt. Im Fall einer Ricknahme erfolgt die Offenlegung nicht, es sei denn,
es besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur Offenlegung. Das Ermittlungsverfahren kann
gleichwonhl fortgeflhrt werden, wenn eine Interessenabwagung ergibt, dass dies im Inte-
resse der wissenschaftlichen Integritat in Deutschland oder im berechtigten Interesse der
EvH RWL geboten ist.

(9) Die Vertraulichkeit des Verfahrens erfahrt Einschrankungen, wenn sich die hinweisge-
bende Person mit inrem Verdacht an die Offentlichkeit wendet. Die fiir die Untersuchung
zustandige Stelle entscheidet im Einzelfall nach pflichtgemaflem Ermessen, wie mit der
Verletzung der Vertraulichkeit durch die hinweisgebende Person umzugehen ist.

§ 21 Tatbestiande wissenschaftlichen Fehlverhaltens?

(1) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt vor, wenn eine an der EvH RWL wissenschaftlich
tatige Person in einem wissenschaftserheblichen Zusammenhang vorsatzlich oder grob
fahrlassig Falschangaben macht, sich fremde wissenschaftliche Leistungen unberechtigt
zu eigen macht oder die Forschungstatigkeit Anderer beeintrachtigt. Unberihrt bleiben
die besonderen Tatbestande gemal Absatz 5 bis 8.

(2) Falschangaben sind

a) das Erfinden von wissenschaftserheblichen Daten oder Forschungsergebnissen,

b) das Verfalschen von wissenschaftserheblichen Daten oder Forschungsergebnissen,
insbesondere durch Unterdriicken oder Beseitigen von im Forschungsprozess ge-
wonnenen Daten oder Ergebnissen, ohne dies offen zu legen, oder durch Verfal-
schung einer Darstellung oder Abbildung,

c) die inkongruente Darstellung von Bild und dazugehdriger Aussage,

d) unrichtige wissenschaftsbezogene Angaben in einem Férderantrag oder im Rahmen
der Berichtspflicht,

e) die Inanspruchnahme der Autorschaft oder Mitautorschaft einer anderen Person ohne
deren Einverstandnis.

2 Der nachfolgende Katalog bedeutet weder, dass keine dariiberhinausgehenden Tatbestande moglich
waren, noch, dass alle darin enthaltenen Tatbestande vorgesehen werden mussten.



(3) Ein unzulassiges Zu-eigen-machen fremder wissenschaftlicher Leistungen liegt in folgen-
den Fallen vor:

a) Ungekennzeichnete Ubernahme von Inhalten Dritter ohne die gebotene Quellenan-
gabe (,Plagiat®),

b) unbefugte Verwendung von Forschungsansatzen, Forschungsergebnissen und wis-
senschaftlichen Ideen (,|deendiebstahl®),

c) unbefugte Weitergabe von wissenschaftlichen Daten, Theorien und Erkenntnissen an
Dritte,

d) Anmallung oder unbegriindete Annahme einer Autorschaft oder Mitautorschaft an ei-
ner wissenschaftlichen Publikation, insbesondere, wenn kein genuiner, nachvollzieh-
barer Beitrag zum wissenschaftlichen Inhalt der Publikation geleistet wurde,

e) Verfalschung des wissenschaftlichen Inhalts,

f) unbefugte Veroffentlichung und unbefugtes Zuganglichmachen gegenuber Dritten,
solange das wissenschaftliche Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder
der Forschungsansatz noch nicht verdffentlicht ist.

(4) Eine Beeintrachtigung der Forschungstatigkeit Anderer liegt insbesondere in folgenden
Fallen vor:

a) Sabotage von Forschungstatigkeit (einschlie3lich des Beschadigens, Zerstérens oder
Manipulierens von Versuchsanordnungen, Geraten, Unterlagen, Hardware, Software,
Chemikalien oder sonstiger Sachen, die Andere zu Forschungszwecken bendtigen),

b) Verfalschung oder unbefugte Beseitigung von Forschungsdaten oder Forschungsdo-
kumenten,

c) Verfalschung oder unbefugte Beseitigung der Dokumentation von Forschungsdaten.

(5) Wissenschaftliches Fehlverhalten von an der EVH RWL wissenschaftlich Tatigen ergibt
sich — bei Vorliegen von Vorsatz oder grober Fahrlassigkeit — auch aus

a) der Mitautorschaft an einer Veroéffentlichung, die Falschangaben oder unzulassig zu
eigen gemachte fremde wissenschaftliche Leistungen enthalt,

b) der Vernachlassigung von Aufsichtspflichten, wenn eine andere Person objektiv den
Tatbestand wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Sinne von Absatz 1 bis 4 erfullt hat
und dies durch die erforderliche und zumutbare Aufsicht verhindert oder wesentlich
erschwert worden ware.

(6) Wissenschaftliches Fehlverhalten ergibt sich ferner aus der vorsatzlichen Beteiligung (im
Sinne einer Anstiftung oder Beihilfe) am vorsatzlichen, nach diesen Richtlinien tatbe-
standsmafligen Fehlverhalten Anderer.

(7) Wissenschaftliches Fehlverhalten von gutachtenden Personen oder Gremienmitgliedern
der EVH RWL liegt vor, wenn diese vorsatzlich oder grob fahrlassig

a) wissenschaftliche Daten, Theorien oder Erkenntnisse, von denen sie im Rahmen ihrer
Tatigkeit als Gutachtende oder Gremienmitglied Kenntnis erlangt haben, unbefugt fur
eigene wissenschaftliche Zwecke verwerten,

b) im Rahmen ihrer Tatigkeit als gutachtenden Personen oder Gremienmitglied unter
Verletzung der Vertraulichkeit des Verfahrens Daten, Theorien oder Erkenntnisse un-
befugt an Dritte weitergeben,

c) im Rahmen ihrer Téatigkeit als gutachtende Person oder Gremienmitglied Tatsachen
oder Umstande, die die Besorgnis einer Befangenheit begriinden kénnen, nicht ge-
genuber der zustandigen Stelle offenlegen.

(8) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt auch vor, wenn eine gutachtende Person oder ein
Gremienmitglied der EvH RWL im Rahmen ihrer/seiner Tatigkeit in der Absicht, sich oder
einer anderen Person einen Vorteil zu verschaffen, wider besseres Wissen Tatsachen



nicht offenlegt, aus denen sich ein wissenschaftliches Fehlverhalten der anderen Person
im Sinne von Absatz 1 bis 5 ergibt.

(9) Wissenschaftliches Fehlverhalten liegt ebenfalls vor, wenn bewusst oder grob fahrlassig
ethische Normen der wissenschaftlichen Praxis verletzt werden, insbesondere wenn die
wissenschaftliche Praxis

a) Menschen und Natur schadet,

b) ohne freie und informierte Einwilligung der Betroffenen erfolgt,

c) ohne Informationen Uber die Forschungszielsetzungen an die Betroffenen vollzogen

wird.

Bei der Beurteilung der Frage, ob und inwieweit bewusst oder grob fahrlassig ethische
Normen der wissenschaftlichen Praxis verletzt sind, gelten die ethischen Grundsatze des
~Ethikkodex fir die Forschung an der Evangelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-
Lippe (EvH RWL)".

§ 22 Einleitung einer Untersuchung

(1) Hinweisgebende Personen sollen sich mit einer Verdachtsmeldung an die Ombudsperson
oder ihre Stellvertretung gemal § 19 wenden. Eine Verdachtsmeldung soll in Textform
erfolgen. Sie kann mundlich erfolgen; in diesem Fall ist durch die aufnehmende Stelle eine
Niederschrift anzufertigen. Wenden sich hinweisgebende Personen mit ihrer Verdachts-
meldung unmittelbar an ein Mitglied der Untersuchungskommission, leitet das Mitglied die
Verdachtsmeldung zustandigkeitshalber an die zustandige Ombudsperson oder ihre Stell-
vertretung weiter.

(2) Fur die Besorgnis der Befangenheit von Ombudspersonen in ihrer Rolle im Verfahren
nach Abschnitt Il gelten abweichend von § 18 Absatz 1 dieser Richtlinien die §§ 22 ff. der
Strafprozessordnung entsprechend. Es entscheidet die Untersuchungskommission ge-
malf § 23 dieser Richtlinien.

(3) Die zustandige Ombudsperson oder ihre Stellvertretung pruft vertraulich, ob hinlanglich
konkretisierte Anhaltspunkte daflir vorliegen, dass eine Person in verfolgbarer Weise ei-
nen Tatbestand gemaR § 21 verwirklicht hat. Die Ombudsperson oder ihre Stellvertretung
hat eventuelle Vorwtrfe unter Plausibilitdtsgesichtspunkten auf Bestimmtheit und Bedeu-
tung zu prifen und die Ratsuchenden Uber weitere Vorgehensweisen zu beraten.

(4) Gelangt die Ombudsperson oder ihre Stellvertretung zu dem Ergebnis, dass hinlanglich
konkretisierte Verdachtsmomente gemal Absatz 3 bestehen, gibt die Ombudsperson den
Vorgang an die Untersuchungskommission ab.

§ 23 Untersuchungskommission
(1) Zur Durchfiihrung der férmlichen Untersuchung des Verdachtes setzt die Hochschullei-
tung (Rektorat) anlassbezogen eine Untersuchungskommission ein. Die Untersuchungs-
kommission hat 3 Mitglieder zuzuglich der vorsitzenden Person. Bei der Besetzung wer-
den die an der EvH RWL vertretenen Facherkulturen bericksichtigt. Fir jedes Mitglied
der Kommission — mit Ausnahme der vorsitzenden Person — besteht zudem eine Stellver-
tretung. Den Vorsitz der Kommission fuhrt der Prorektor Il (Prorektor fir Forschung,
Transfer und Internationales) Die vorsitzende Person flhrt die Geschafte der Untersu-
chungskommission. Die Untersuchungskommission wahlt aus ihren Reihen eine Person
fur den stellvertretenden Vorsitz. Mindestens 3 Mitglieder der Untersuchungskommission



sind ordentliche Professorinnen/Professoren der EvH RWL. Ggf. kann zusatzlich ein wei-
terer Vertreter der wissenschaftlichen Mitarbeitenden durch die Hochschulleitung (Rekto-
rat) benannt werden.

(2) Die stimmberechtigten Mitglieder der Kommission werden ebenso wie ihre Stellvertretun-
gen anlassbezogen von der Hochschulleitung (Rektorat) bestellt. Im Einzelfall kann die
Untersuchungskommission bis zu zwei nicht stimmberechtigte gutachtende Personen aus
dem Fachgebiet des zu beurteilenden wissenschaftlichen Sachverhalts als weitere Mit-
glieder zur Beratung hinzuziehen.

(3) Im Falle einer Besorgnis der Befangenheit oder der nicht nur kurzfristigen Verhinderung
eines Kommissionsmitglieds Gbernimmt dessen Stellvertretung. Flr die Besorgnis der Be-
fangenheit gelten die §§ 22 ff. der Strafprozessordnung entsprechend. Die Besorgnis der
Befangenheit kann von allen stimmberechtigten Kommissionsmitgliedern, von der Om-
budsperson und ihrer Stellvertretung an der EvH RWL oder von beschuldigten Personen
gerugt werden. Es entscheidet die Kommission unter Ausschluss der Person, gegen die
sich der Befangenheitsantrag richtet. Unaufschiebbare Verfahrenshandlungen dirfen
weiterhin vorgenommen werden.

(4) Alle stimmberechtigten Mitglieder der Kommission haben gleiches Stimmrecht; auch die
vorsitzende Person hat das Stimmrecht. Beschllisse werden mit einfacher Mehrheit ge-
fasst; bei Stimmengleichheit entscheidet die vorsitzende Person. Die Kommission ist nur
dann beschlussfahig, wenn mindestens 4 bzw. (im Fall, dass ein weiterer Vertreter der
wissenschaftlichen Mitarbeitenden durch die Hochschulleitung (Rektorat) benannt wurde,
5 Personen anwesend sind und gultig abstimmen koénnen.

(5) Die Mitglieder der Kommission und ihre Stellvertretungen nehmen die Tatigkeit unabhan-
gig wahr, insbesondere unabhangig von Weisungen oder informellen einzelfallbezogenen
Einflussnahmen durch die Hochschulleitung (Rektorat) und andere Hochschulorgane. Die
Tatigkeit erfolgt vertraulich, d.h. unter Wahrung der Verschwiegenheit.

(6) Die Untersuchungskommission arbeitet und tagt vertraulich und nichtéffentlich.

(7) Die aktuelle Besetzung der Untersuchungskommission kann im Sekretariat des Rektorats
der EvH RWL in Erfahrung gebracht werden:

§ 24 Gang der formlichen Untersuchung

(1) Die Untersuchungskommission beraumt einen zeitnahen Termin fur eine Sitzung an. Far
die Sitzung wird der beschuldigten Person rechtzeitig vorher die Gelegenheit eingeraumt,
sich mandlich vor der Kommission (Anhdrung) oder schriftlich zum Vorwurf zu dul3ern.
Auch der hinweisgebenden Person wird nochmals die Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben. Verzichtet die beschuldigte Person auf eine nochmalige AuRerung, darf allein
dies nicht zu ihrem Nachteil berlcksichtigt werden. Es ist dann nach Aktenlage zu ent-
scheiden.

(2) Die Kommission kann weitere Personen mindlich anhéren, deren Stellungnahme sie flr
das Verfahren nach pflichtgemafRem Ermessen als dienlich ansieht. Im Hinblick auf még-
liche Zeugnisverweigerungsrechte gelten die Vorschriften der Strafprozessordnung ent-
sprechend.

(3) Jede Person, die vor der Kommission angehdrt wird, darf eine Person ihres Vertrauens
als Beistand hinzuziehen. Die Kommission ist rechtzeitig zu informieren.



(4) Die Untersuchungskommission pruft nach den hergebrachten Regeln der freien Beweis-
wiirdigung, ob wissenschaftliches Fehlverhalten zu ihrer Uberzeugung erwiesen ist. Wis-
senschaftliches Fehlverhalten kann nur dann festgestellt werden, wenn hiertiber ein Mehr-
heitsbeschluss innerhalb der Kommission gefasst worden ist. Die Beratungen unterliegen
dem Beratungsgeheimnis. Unbeschadet bleibt die Befugnis der Kommission, das Verfah-
ren mangels hinreichenden Tatverdachts oder bei minder schwerem Fehlverhalten wegen
Geringflgigkeit einzustellen. Im Falle einer Einstellung des Verfahrens findet eine Re-
monstration durch die hinweisgebende Person nicht statt.

(5) Fur eine etwaige Offenlegung der Identitat der hinweisgebenden Person gilt § 20 Absatz
8 und 9 entsprechend.

(6) Bei Verdacht auf disziplinar-/arbeitsrechtliche Verstofie erfolgt eine Aussetzung des Ver-
fahrens.

(7) Die Untersuchungskommission legt der Hochschulleitung (Rektorat) zeitnah einen ab-
schliefienden Untersuchungsbericht vor, der auch die Sanktionsvorschlage der Kommis-
sion enthalt. Die wesentlichen Grundlagen der Kommissionsentscheidung sind mitzutei-
len.

(8) Die Unterlagen der formlichen Untersuchung werden an der Hochschule 10 Jahre aufbe-
wahrt.

§ 25 Abschluss des Verfahrens
(1) Die Hochschulleitung (Rektorat) entscheidet nach pflichtgemalkem Ermessen, ob gegen-
uber der beschuldigten Person wissenschaftliches Fehlverhalten festgestellt wird und ob
und welche Sanktionen und MalRnahmen ihr gegenuber verhangt werden. Kommt als
MaRnahme der Entzug eines akademischen Grades in Betracht, werden die dafir zustan-
digen Stellen mit einbezogen.

(2) Sollte es sich bei der eines wissenschaftlichen Fehlverhaltens beschuldigten Person um
ein Mitglied der Hochschulleitung handeln, wird die Entscheidung gemaf § 25, 1 ohne
Stimmrecht des betreffenden Mitglieds der Hochschulleitung getroffen.

(3) Die Entscheidung und ihre wesentlichen Griinde werden der hinweisgebenden und der
beschuldigten Person nach der Sitzung schriftlich mitgeteilt. Gegen die Entscheidung ste-
hen den Parteien nur die gesetzlich gewahrten Rechtsbehelfe zu.

(4) Die Entscheidung wird ferner betroffenen Wissenschaftsorganisationen und Dritten, die
ein begrindetes Interesse an der Entscheidung haben, mitgeteilt. Ob und in welcher
Weise dies der Fall ist, entscheidet die Hochschulleitung (Rektorat) nach pflichtgemafiem
Ermessen. Sie entscheidet auch dariiber, ob und in welcher Weise die Offentlichkeit zu
informieren ist. Mitteilungen nach diesem Absatz kdnnen mit einer Begriindung versehen
werden.

(5) Kommt der Entzug eines akademischen Grades in Betracht, werden die dafiir zustandigen
Stellen einbezogen.

§ 26 Mogliche Sanktionen und MaRnahmen
(1) Erachtet die Hochschulleitung (Rektorat) wissenschaftliches Fehlverhalten als erwiesen,
kann sie im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit Sanktionen vornehmen. Diese kénnen unter
anderem sein:



a) schriftliche Ruge,

b) Aufforderung an die beschuldigte Person, inkriminierte Verdffentlichungen zurtickzu-
nehmen oder zu korrigieren bzw. die Veréffentlichung inkriminierter Manuskripte zu
unterlassen,

c) dauerhafter oder zeitweiliger Ausschluss von hochschulinternen Forschungsférderun-
gen resp. Rucknahme von Forderentscheidungen bzw. Rucktritt von Fordervertragen,
soweit die Entscheidung von der Hochschule getroffen oder der Vertrag von der Hoch-
schule geschlossen worden ist, ggf. einschliel3lich einer Mittelriickforderung,

d) Ausschluss von einer Tatigkeit als gutachtende Personen oder Gremienmitglieder der
Hochschule auf eine Zeit von — um unterschiedlichen Fallkonstellationen Rechnung
zu tragen — 1-4 Jahren,

e) gegen Angestellte der Hochschule: arbeitsrechtliche Abmahnung, ordentliche Kiindi-
gung, Vertragsauflésung, auRRerordentliche Kindigung,

f) gegen Beamte der Hochschule: Einleitung eines beamtenrechtlichen Disziplinarver-
fahrens mit den dort vorgesehenen, auch einstweiligen, MalRnahmen,

g) Strafanzeige an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft,

h) Ordnungswidrigkeitenanzeige an die zustandige Behdrde,

i) Geltendmachung zivilrechtlicher Anspriche — auch im Wege einstweiligen Rechts-
schutzes —, insbesondere auf Schadensersatz, Herausgabe oder Beseitigung/Unter-
lassung,

j) Geltendmachung etwaiger 6ffentlich-rechtlicher Anspriiche, auch im Wege einstweili-
gen Rechtsschutzes,

k) Einleitung eines Verfahrens zum Entzug eines akademischen Grades oder Anregung
der Einleitung eines solchen Verfahrens.

(2) Andere als die in Absatz 1 genannten Sanktionen und MaRnahmen kénnen nur verhangt
werden, wenn sie in Ansehung der Rechtsguter und berechtigten Interessen der beschul-
digten Person verhaltnismaRig sind.

(3) Bei drittmittelgeférderten Forschungsprojekten wird im Falle eines Verstolies gegen diese
Richtlinien der Drittmittelgeber informiert. Sonstige Dritte, die ein berechtigtes Interesse
an der Entscheidung haben, werden ebenfalls informiert.

(4) .MaRnahmen nach Absatz 1 sind nicht deshalb rechtswidrig, weil sie in dem Schreiben
gemal § 25 Abs. 3 nicht ausgesprochen worden sind.

§ 27 Ubergangsvorschriften / Anwendung bei Verlassen der Hochschule
(1) Die Tatbestande wissenschaftlichen Fehlverhaltens nach § 21 gelten nur fir Taten, die
begangen wurden, als diese Richtlinien bereits in Kraft waren.

(2) Die Verfahrensvorschriften dieses Abschnitts gelten nur fir Hinweise, die ab dem Inkraft-
treten dieser Richtlinien eingehen. Bei Inkrafttreten dieser Richtlinien bereits in Gang be-
findliche Vorermittlungs-, Vorprifungs- und Untersuchungsverfahren werden nach den
bisher geltenden Verfahrensregelungen zu Ende geflhrt.

(3) Eine Tat kann auch dann verfolgt werden, wenn die beschuldigte Person inzwischen nicht
mehr an der Hochschule wissenschaftlich tatig ist, jedoch zum Tatzeitpunkt dort wissen-
schaftlich tatig war.



Abschnitt IV: Inkrafttreten dieser Richtlinien

§ 28 Inkrafttreten
(1) Die Richtlinien treten am Tag nach ihrer Veroéffentlichung in den ,Amtlichen Bekanntma-
chungen in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Richtlinien werden die ,Richtlinien zur Sicherung guter wissen-
schaftlicher Praxis und zur Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens an der Evan-
gelischen Hochschule Rheinland-Westfalen-Lippe“, in der letzten Fassung vom
05.10.2016, die sich an den Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz ,Gute wis-
senschaftliche Praxis an deutschen Hochschulen vom 14. Mai 2013 sowie an den ,Leit-
linien zur Sicherung guter wissenschaftlicher Praxis“ der Deutschen Forschungsgemein-
schaft vom 1. August 2019 orientieren, an der EvH RWL vollstandig ersetzt.

(3) Diese Richtlinien werden spatestens zwei Jahre nach In-Kraft-Treten evaluiert.



	Präambel
	Abschnitt I: Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis
	§ 1 Reichweite dieser Richtlinien
	(1) Für alle wissenschaftlich tätigen Personen der EvH RWL sind die Regeln guter wissenschaftlicher Praxis verpflichtend. Ihre Einhaltung ist die Grundlage wissenschaftlicher Arbeit, und die Vermeidung wissenschaftlichen Fehlverhaltens liegt entsprech...
	(2) Zur Sicherstellung der Einhaltung der Prinzipien werden die vorliegenden Richtlinien auf der Internetpräsenz der Hochschule bekanntgegeben und allen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung an der EvH RWL angestellten oder verbeamteten wissenschaftliche...
	(3) Arbeits- und dienstrechtliche Pflichten werden durch diese Richtlinien nicht berührt.
	§ 2 Einzelne Prinzipien guter wissenschaftlicher Praxis
	1. lege artis, also nach den anerkannten Regeln der Disziplin zu arbeiten,
	2. strikte Ehrlichkeit im Hinblick auf die eigenen und die Beiträge Dritter zu wahren,
	3. alle Ergebnisse konsequent selbst anzuzweifeln und
	4. einen kritischen Diskurs in der wissenschaftlichen Gemeinschaft zuzulassen und zu fördern.
	§ 3 Berufsethos der wissenschaftlich Tätigen
	§ 4 Organisationsverantwortung der Hochschulleitung (Rektorat)
	 regelkonformes Arbeiten an der Hochschule, durch Etablierung einer zweckmäßigen Organisationsstruktur für Leitung, Aufsicht, Qualitätssicherung und Konfliktregelung,
	 die Gewährleistung rechtlicher und ethischer Standards in Forschung und Lehre,
	 die Vermittlung guter wissenschaftlicher Praxis,
	 eine angemessene Karriereunterstützung aller Wissenschaftler_innen,
	 die Gleichstellung der Geschlechter und Vielfältigkeit bei Personalauswahl und Personalentwicklung und
	 einen transparenten Umgang in Betreuungsstrukturen.
	 für alle Angehörigen der EvH RWL:
	o Diversitätsstrategie
	o Konzept zum Schutz vor sexualisierter Gewalt
	o Gleichstellungsplan
	 für Professuren und Lehrkräfte für besondere Aufgaben:
	o Handreichung zum Berufungsverfahren
	o Eingruppierungsrichtlinie Lehrkräfte für besondere Aufgaben
	 für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen:
	o Eingruppierungsrichtlinie wissenschaftliche Mitarbeiter_innen
	o Verfahren zur Ausschreibung/Besetzung von Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen
	o Verfahren zur Ausschreibung/Besetzung von Stellen für wissenschaftliche Mitarbeiter_innen in Drittmittelprojekten
	 für studentische Hilfskräfte:
	o Merkblatt für studentische Hilfskräfte
	o Merkblatt für wissenschaftliche Hilfskräfte
	 Forschungs- und Promotionszentrum „TiFo – Tiefes Forschen‟
	 Institut für Forschung und Transfer (IFT)
	 Bochumer Zentrum für Disability Studies (BODYS)
	§ 5 Verantwortung der Leiterinnen und Leiter von Arbeitseinheiten
	 die angemessene individuelle Betreuung des wissenschaftlichen Nachwuchses, entsprechend des institutionellen Gesamtkonzepts bzw. den an der EvH RWL etablierten Unterstützungsstrukturen (vgl. § 4,5), insbesondere bei der Verwirklichung von Promotions...
	 die individuelle Karriereförderung des wissenschaftlichen und wissenschaftsakzessorischen Personals
	 Gleichstellungskommission
	 Diversitätskommission
	 Ombudsperson und ihre Stellvertretung
	§ 6 Bewertung wissenschaftlicher Leistung
	(1) Die Bewertung der Forschungsleistungen von wissenschaftlich Tätigen folgt einem mehrdimensionalen Ansatz. Einen bedeutenden Bestandteil der Bewertung stellt die wissenschaftliche Leistung dar, die in erster Linie nach qualitativen Maßstäben zu bew...
	(2) Gesichtspunkte des Diversity-, Gender- und Disability-Managements sollen nach Möglichkeit Berücksichtigung finden. Die besonderen Belange von Personen mit Behinderung oder chronischer Erkrankung, mit Verantwortung für nahe Angehörige mit Pflege- o...
	§ 7 Phasenübergreifende Qualitätssicherung
	§ 8 Beteiligte Akteure, Verantwortlichkeiten, Rollen
	§ 9 Forschungsdesign
	 Hochschulbibliothek
	 Handreichung zur Anfertigung wissenschaftlicher Arbeiten
	 Beratung zur Archivierung und Nachnutzung von Forschungsdaten
	 Datenschutzbeauftragte_r
	§ 10 Rechtliche und ethische Rahmenbedingungen der Forschung
	§ 11 Nutzungsrechte
	§12 Methoden und Standards
	§ 13 Dokumentation
	§ 14 Herstellung von öffentlichem Zugang zu Forschungsergebnissen
	§ 15 Autorschaft
	 Entwurf und Entwicklung der konkreten in der Publikation beschriebenen und ausgewerteten Forschungsaktivitäten (dies gilt nicht für Aktivitäten im Rahmen der Beantragung oder Einwerbung von Mitteln für übergeordnete Rahmenprojekte, institutionelle E...
	 eigenständige Gewinnung und Aufbereitung von Daten, Erschließung von Quellen oder Programmierung von Software (dies gilt nicht für die Ausführung technischer Routineaufgaben, die Umsetzung vorgegebener Erhebungsformate o.Ä.);
	 eigenständige Analyse, Auswertung oder Interpretation von Daten, Quellen oder Resultaten (dies gilt nicht für die Auflistung von Daten, die Kompilierung von Quellen o.Ä.);
	 Entwicklung konzeptueller Zugänge oder argumentativer Strukturen (dies gilt nicht für die Beratung von fremden Entwürfen, das Einbringen unspezifischer Anregungen o.Ä.);
	 Abfassung des Manuskripts (dies gilt nicht für redaktionelle Anpassungen, sprachliche Korrekturen o.Ä.).
	(3) Reicht ein Beitrag nicht aus, um eine Autorschaft zu begründen, so sollte die Unterstützung in Fußnoten, im Vorwort oder in Acknowledgements angemessen gewürdigt werden. Eine Ehrenautorschaft, bei der gerade kein hinreichender Beitrag geleistet wu...
	(4) Alle Autorinnen und Autoren müssen der finalen Fassung des zu publizierenden Werks zustimmen; sie tragen für die Publikation die gemeinsame Verantwortung, es sei denn, es wird ausdrücklich anders ausgewiesen. Ohne hinreichenden Grund darf die Zust...
	(5) Wissenschaftlich Tätige verständigen sich rechtzeitig – in der Regel spätestens bei Formulierung des Manuskripts – darüber, wer Autorin oder Autor der Forschungsergebnisse werden soll. Die Verständigung hat anhand nachvollziehbarer Kriterien und u...
	§ 16 Publikationsorgane
	§ 17 Vertraulichkeit und Neutralität bei Begutachtungen und Beratungen
	Abschnitt II: Ombudswesen

	§18 Ombudspersonen und Ombudstätigkeit
	o Hochschulleitung (Rektorat)
	o Dekanate der Fachbereiche I und II
	§ 19 Ombudstätigkeit
	 auf der Homepage,
	 durch Aushang auf dem digitalen „Schwarzen Brett“,
	Abschnitt III Verfahren im Umgang mit wissenschaftlichem Fehlverhalten.

	§ 20 Allgemeine Prinzipien für den Umgang mit Verdachtsfällen  wissenschaftlichen Fehlverhaltens
	§ 21 Tatbestände wissenschaftlichen Fehlverhaltens1F
	a) das Erfinden von wissenschaftserheblichen Daten oder Forschungsergebnissen,
	b) das Verfälschen von wissenschaftserheblichen Daten oder Forschungsergebnissen, insbesondere durch Unterdrücken oder Beseitigen von im Forschungsprozess gewonnenen Daten oder Ergebnissen, ohne dies offen zu legen, oder durch Verfälschung einer Darst...
	c) die inkongruente Darstellung von Bild und dazugehöriger Aussage,
	d) unrichtige wissenschaftsbezogene Angaben in einem Förderantrag oder im Rahmen der Berichtspflicht,
	e) die Inanspruchnahme der Autorschaft oder Mitautorschaft einer anderen Person ohne deren Einverständnis.
	(3) Ein unzulässiges Zu-eigen-machen fremder wissenschaftlicher Leistungen liegt in folgenden Fällen vor:
	a) Ungekennzeichnete Übernahme von Inhalten Dritter ohne die gebotene Quellenangabe („Plagiat“),
	b) unbefugte Verwendung von Forschungsansätzen, Forschungsergebnissen und wissenschaftlichen Ideen („Ideendiebstahl“),
	c) unbefugte Weitergabe von wissenschaftlichen Daten, Theorien und Erkenntnissen an Dritte,
	d) Anmaßung oder unbegründete Annahme einer Autorschaft oder Mitautorschaft an einer wissenschaftlichen Publikation, insbesondere, wenn kein genuiner, nachvollziehbarer Beitrag zum wissenschaftlichen Inhalt der Publikation geleistet wurde,
	e) Verfälschung des wissenschaftlichen Inhalts,
	f) unbefugte Veröffentlichung und unbefugtes Zugänglichmachen gegenüber Dritten, solange das wissenschaftliche Werk, die Erkenntnis, die Hypothese, die Lehre oder der Forschungsansatz noch nicht veröffentlicht ist.
	a) Sabotage von Forschungstätigkeit (einschließlich des Beschädigens, Zerstörens oder Manipulierens von Versuchsanordnungen, Geräten, Unterlagen, Hardware, Software, Chemikalien oder sonstiger Sachen, die Andere zu Forschungszwecken benötigen),
	b) Verfälschung oder unbefugte Beseitigung von Forschungsdaten oder Forschungsdokumenten,
	c) Verfälschung oder unbefugte Beseitigung der Dokumentation von Forschungsdaten.
	a) der Mitautorschaft an einer Veröffentlichung, die Falschangaben oder unzulässig zu eigen gemachte fremde wissenschaftliche Leistungen enthält,
	b) der Vernachlässigung von Aufsichtspflichten, wenn eine andere Person objektiv den Tatbestand wissenschaftlichen Fehlverhaltens im Sinne von Absatz 1 bis 4 erfüllt hat und dies durch die erforderliche und zumutbare Aufsicht verhindert oder wesentlic...
	a) wissenschaftliche Daten, Theorien oder Erkenntnisse, von denen sie im Rahmen ihrer Tätigkeit als Gutachtende oder Gremienmitglied Kenntnis erlangt haben, unbefugt für eigene wissenschaftliche Zwecke verwerten,
	b) im Rahmen ihrer Tätigkeit als gutachtenden Personen oder Gremienmitglied unter Verletzung der Vertraulichkeit des Verfahrens Daten, Theorien oder Erkenntnisse unbefugt an Dritte weitergeben,
	c) im Rahmen ihrer Tätigkeit als gutachtende Person oder Gremienmitglied Tatsachen oder Umstände, die die Besorgnis einer Befangenheit begründen können, nicht gegenüber der zuständigen Stelle offenlegen.
	b) ohne freie und informierte Einwilligung der Betroffenen erfolgt,
	c) ohne Informationen über die Forschungszielsetzungen an die Betroffenen vollzogen wird.
	§ 22 Einleitung einer Untersuchung
	§ 23 Untersuchungskommission
	§ 24 Gang der förmlichen Untersuchung
	§ 25 Abschluss des Verfahrens
	§ 26 Mögliche Sanktionen und Maßnahmen
	a) schriftliche Rüge,
	b) Aufforderung an die beschuldigte Person, inkriminierte Veröffentlichungen zurückzunehmen oder zu korrigieren bzw. die Veröffentlichung inkriminierter Manuskripte zu unterlassen,
	c) dauerhafter oder zeitweiliger Ausschluss von hochschulinternen Forschungsförderungen resp. Rücknahme von Förderentscheidungen bzw. Rücktritt von Förderverträgen, soweit die Entscheidung von der Hochschule getroffen oder der Vertrag von der Hochschu...
	d) Ausschluss von einer Tätigkeit als gutachtende Personen oder Gremienmitglieder der Hochschule auf eine Zeit von – um unterschiedlichen Fallkonstellationen Rechnung zu tragen – 1-4 Jahren,
	e) gegen Angestellte der Hochschule: arbeitsrechtliche Abmahnung, ordentliche Kündigung, Vertragsauflösung, außerordentliche Kündigung,
	f) gegen Beamte der Hochschule: Einleitung eines beamtenrechtlichen Disziplinarverfahrens mit den dort vorgesehenen, auch einstweiligen, Maßnahmen,
	g) Strafanzeige an die Polizei oder die Staatsanwaltschaft,
	h) Ordnungswidrigkeitenanzeige an die zuständige Behörde,
	i) Geltendmachung zivilrechtlicher Ansprüche – auch im Wege einstweiligen Rechtsschutzes –, insbesondere auf Schadensersatz, Herausgabe oder Beseitigung/Unterlassung,
	j) Geltendmachung etwaiger öffentlich-rechtlicher Ansprüche, auch im Wege einstweiligen Rechtsschutzes,
	k) Einleitung eines Verfahrens zum Entzug eines akademischen Grades oder Anregung der Einleitung eines solchen Verfahrens.
	§ 27 Übergangsvorschriften / Anwendung bei Verlassen der Hochschule
	Abschnitt IV: Inkrafttreten dieser Richtlinien

	§ 28 Inkrafttreten

